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Bekanntmachungen des Landratsamtes Kelheim 

 
Allgemeinverfügung des Landratsamtes Kelheim vom 11.10.2023 
Nr. 33 – 7534 – AllgV/Schalldämpfer 

 

Jagdwesen;  

Allgemeinverfügung über die Verwendung von Schalldämpfern für Schusswaffen 
(Langwaffen) bei der Jagdausübung 

 
Das Landratsamt Kelheim erlässt auf Grundlage des Art. 29 Abs. 3 Nr. 2 in Verbindung 
mit Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG) und Art. 3 Abs. 1 Baye-
risches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) in der jeweils geltenden Fassung fol-
gende 
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 
 

1. Es wird gestattet, in allen Jagdrevieren im Landkreis Kelheim Schalldämpfer bei 
der Jagdausübung zu verwenden. Die Gestattung gilt für alle für die Jagd zuge-
lassenen Langwaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung. Sie gilt auch für das 
An- und Einschießen der Waffen sowie das Übungsschießen. 

 
2. Ferner wird es den Jagdscheininhabern aus dem Zuständigkeitsbereich des Land-

ratsamtes Kelheim gestattet, bei der Jagdausübung einschließlich dem jagdlichen 
Übungsschießen Schalldämpfer innerhalb ganz Bayerns zu verwenden. 

 
3. Diese Allgemeinverfügung steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs. 

 
4. Diese Allgemeinverfügung tritt zwei Wochen nach Ihrer Bekanntgabe in Kraft. 

 
5. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 

 
Gründe: 

 
I. 

 
Durch den Schussknall bei der Jagdausübung können gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen beim Hörvermögen ausgelöst werden. Gehörschutz am Ohr ist nicht für alle Jäger 
und Jagdarten geeignet. Außerdem wird dadurch das Problem der Umweltbelastungen 
(Treiber, Hundeführer, Hunde, Anwohner, Erholungsverkehr etc.) nicht reduziert. Mit der 
Verwendung von Schalldämpfern wird die gesundheitliche Gefährdung, die bei der Ab-
gabe eines Schusses entsteht, verringert. Der Schussknall wird hierbei nicht völlig, aber 
um 20 bis 30 Dezibel verringert. Durch diese Reduzierung wird eine für den Gesundheits-
schutz entscheidende Lärmschwelle unterschritten. Aus diesem Grund wurden bereits in 
der Vergangenheit Einzelanträge auf Ausnahmen von dem Verbot des Art. 29 Abs. 2 Nr. 
7 BayJG zugelassen. 
Am 20.02.2020 sind die Änderungen des Dritten Waffenrechtsänderungsgesetzes (3. 
WaffRÄndG) bezogen auf den Umgang mit Schalldämpfern im Rahmen der Jagd und 
des jagdlichen Übungsschießens in Kraft getreten. Durch den neu eingefügten § 13 Abs. 
9 WaffG werden Schalldämpfer Langwaffen gleichgestellt.  
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Dadurch wird es Jägern ermöglicht, bei Vorliegen der weiteren in § 13 WaffG genannten 
Voraussetzungen Schalldämpfer ohne (gesonderte) Erlaubnis zu erwerben, ohne Nach-
weis eines Bedürfnisses zu besitzen und ohne gesonderte Erlaubnis Schalldämpfer zur 
befugten Jagdausübung zu führen und im Rahmen der befugten Jagdausübung und des 
Übungsschießens mit Jagdwaffen, an denen Schalldämpfer angebracht sind, zu schie-
ßen. Die Regelungen finden ausschließlich Anwendung auf für die Jagd zugelassene 
Langwaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung. Damit entfällt das Erfordernis eines 
Voreintrags in die Waffenbesitzkarte für den Erwerb eines Schalldämpfers.  
Infolge der Änderung des Waffengesetzes sind zahlreiche Anträge von Jägern auf eine 
Ausnahme vom Verbot der Jagdausübung mit Schalldämpfern zu erwarten. In Anbetracht 
des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG sind diese 
Anträge zu genehmigen. Um eine einheitliche Regelung zu gewährleisten sowie eine 
Entlastung der Verwaltung zu erreichen, wird die Ausnahme von dem Verbot der 
Jagdausübung mit Schalldämpfern mit der vorliegenden Allgemeinverfügung geregelt.  
 

II. 
 
Das Landratsamt Kelheim ist sachlich und örtlich zum Erlass dieser Allgemeinverfügung 
zuständig (Art. 52 Abs. 3 BayJG, Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG) 
 

1. Die Voraussetzungen für die Einschränkung des jagdlichen Verbotes sind erfüllt 
(Art. 29 Abs. 3 Nr. 2 in Verbindung mit Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG). Im Rahmen 
der Ausnahmeentscheidung ist das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit 
nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG zu berücksichtigen. Mit der Verwendung von Schall-
dämpfern wird die gesundheitliche Gefährdung, die bei der Abgabe eines Schus-
ses entsteht, deutlich verringert. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes ist die 
Ausnahme im Rahmen einer verfassungskonformen Anwendung der jagdrechtli-
chen Vorschriften daher zu erteilen. 
 

2. Die Einschränkung des Verbots gilt nach Ziffer 1 für die befugte Jagdausübung 
einschließlich des jagdlichen Übungsschießens auf dem gesamten Gebiet des 
Landkreises Kelheim. Die genannten Gründe des Gesundheitsschutzes machen 
eine Einschränkung des Verbots für alle zur Jagdausübung berechtigten Personen 
unabhängig von ihrem Wohnsitz in allen Jagdrevieren gleichermaßen erforderlich.  
 

3. In Einschränkung des Verbots wird gleichzeitig nach Ziff. 2 für alle Jagdscheinin-
haber aus dem Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes Kelheim eine Aus-
nahme von dem Verbot des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG für die befugte Jagdaus-
übung einschließlich des jagdlichen Übungsschießens innerhalb ganz Bayerns er-
teilt. Gehen diese Personen in Bayern außerhalb des Landkreises Kelheim zur 
Jagd und ist in diesem Gebiet keine auf das Gebiet dieses Landkreises/ dieser 
kreisfreien Stadt entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, so ist die Aus-
nahme von dem Verbot der Jagdausübung mit Schalldämpfern aus den genannten 
Gründen auch hier erforderlich. Insofern ersetzt Ziff. 2 den Erlass von Einzelge-
nehmigungen, die den jeweiligen Jagdscheininhabern aus dem Zuständigkeitsbe-
reich des Landratsamtes Kelheim auf Antrag erteilt werden müssten. 
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4. Die Ausnahme gilt im Rahmen der Jagd und des jagdlichen Übungsschießens mit 
für die Jagd zugelassenen Langwaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung. 
Diese Einschränkung ist entsprechend der Regelung des § 13 Abs. 9 Satz 2 WaffG 
vorzunehmen. Das bedeutet, dass die Ausnahme für Schalldämpfer i. V. m. Lang-
waffen für Munition mit Randfeuerzündung nicht im Wege einer jagdrechtlichen 
Allgemeinverfügung erteilt werden kann.  
 

5. Der Widerrufsvorbehalt nach Art. 36 Abs. 2 Nr. 3 BayVwVfG unter Ziffer 3 soll si-
cherstellen, dass jederzeit auf veränderte Bedingungen, beispielsweise gesetzli-
che Änderungen, reagiert werden kann. Er eröffnet der unteren Jagdbehörde die 
Möglichkeit, die Ausnahme für den Fall unerwarteter Störungen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung -insbesondere jagd- oder waffenrechtlicher Belange-, die 
sich aus der Erteilung der Ausnahme ergeben könnten, unverzüglich zu widerru-
fen. 
 

6. Ziffer 4 der Allgemeinverfügung stützt sich auf Art. 41 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG.  
 

7. Für diese Allgemeinverfügung werden nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Kostengeset-
zes (KG) keine Kosten erhoben, da deren Erlass von Amts wegen im überwiegen-
den öffentlichen Interesse ergeht. 

 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg in 93047 Regensburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in 
einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechts-
behelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkun-
gen!  
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 
Kelheim, 11.10.2023 
Landratsamt 
 
gez. 
Kainz 
Abteilungsleiter 
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Hinweis: 
 
Die Aufnahme des „jagdlichen Übungsschießens“ in die Ausnahme von dem Verbot des 
Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG dient der Klarstellung, dass der Änderung des Waffenrechtes 
entsprechend sowohl die Jagdausübung als auch das Übungsschießen mit für die Jagd 
zugelassenen Langwaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung unter Verwendung von 
Schalldämpfern gestattet ist. Das Verbot des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG erstreckt sich 
nur auf die Ausübung der Jagd unter Verwendung von Schalldämpfern, insofern ist jagd-
rechtlich eine Einschränkung des Verbots auch nur insoweit erforderlich. 
 
 
 
 
 
Nr. 44-641-M 25 
 
Wasserrecht; 
Durchführung einer Online-Konsultation nach § 5 Abs. 2 und 4 Planungssicherstel-
lungsgesetz (PlanSiG) im Verfahren Generalentwässerungsplan (GEP) zur Misch-
wasserbeseitigung der Stadt Mainburg unter Berücksichtigung des später geplan-
ten Anschlusses der Gemeindekanalisationen von Attenhofen und Volkenschwand 
an die Kanalisation von Mainburg; 
Einleiten von Mischwasser in die Abens, in den Sandelbach und in den Öchslhofer 
Bach (Vorfluter) durch das Stadtunternehmen Mainburg 

 
Das Stadt Unternehmen Mainburg beantragt als Betreiberin der kommunalen Abwasser-

anlagen mit den mit Schreiben vom 28.06.2021 vorgelegten Antragsunterlagen vom Mai 

2021, ergänzt um die am 22.06.2022 eingegangenen Unterlagen, die Erteilung einer ge-

hobenen wasserrechtlichen Erlaubnis gemäß den §§ 10 und 15 Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) für die Benutzung der Abens, den Sandelbach und den Öchslhofer Bach (Vorflu-

ter) durch das Einleiten von Mischwasser über Entlastungsbauwerke. 

Die von der SiwaPlan Ingenieurgesellschaft mbH erstellten Pläne und Beilagen, aus de-
nen sich Art und Umfang des Vorhabens ergeben, lagen in der Zeit vom 08.08.2022 bis 
einschließlich 07.09.2022 beim Stadt Unternehmen Mainburg und beim Landratsamt Kel-
heim öffentlich zur Einsicht aus. Während der Einwendungsfrist sind Einwendungen er-
hoben worden.  
 
     Bekanntmachung 
 
1. Zur Erörterung der im Verfahren vorgebrachten Einwendungen wird anstelle eines 

physischen Erörterungstermins eine Online-Konsultation gemäß § 5 Abs. 2 und 4 
PlanSiG durchgeführt. Die Durchführung der ersatzweisen Online-Konsultation wird 
hiermit gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 PlanSiG i. V. m. Art. 73 Abs. 6 Satz 2 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) und § 2 Abs. 1 PlanSiG bekanntgemacht. 

 
2. Die Online-Konsultation ist nicht öffentlich. Die Teilnahme ist auf die beteiligten Behör-

den und diejenigen Personen beschränkt, die fristgerecht Einwendungen erhoben ha-
ben, sowie Betroffene. Betroffene sind Personen, deren Belange durch das Vorhaben 
berührt werden, die aber im Verfahren keine Einwendungen erhoben haben.  
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3. Der zu erörternde Sachverhalt (aktualisierte Antragsunterlagen zum Vorhaben, Stel-
lungnahmen des Wasserwirtschaftsamtes Landshut und der SiwaPlan Ingenieurge-
sellschaft mbH zu den Einwendungen) wird in der Zeit vom 06.11.2023 bis einschließ-
lich 27.11.2023 passwortgeschützt im Internet zum Herunterladen bereitgestellt. 

 
Der Link und das Passwort für den Zugang zur Online-Konsultation werden den Teil-
nahmeberechtigten mit einer individuellen Benachrichtigung mitgeteilt. Die Weitergabe 
der Zugangsdaten an Dritte ist nicht zulässig. 

 
Betroffene, die sich bisher noch nicht an dem Verfahren beteiligt haben, können das 
Passwort ab sofort bis einschließlich 24.11.2023 per E-Mail unter wasserrecht@land-
kreis-kelheim.de oder schriftlich beim Landratsamt Kelheim, Sachgebiet Wasserrecht, 
Donaupark 12, 93309 Kelheim anfordern. Hierbei sind der vollständige Name und die 
Anschrift anzugeben und die Betroffenheit zu begründen. 

 
4. Den Teilnahmeberechtigten wird Gelegenheit gegeben, sich in der Zeit vom 

06.11.2023 bis einschließlich 27.11.2023 per E-Mail unter wasserrecht@landkreis-kel-
heim.de oder schriftlich beim Landratsamt Kelheim, Sachgebiet Wasserrecht, Donau-
park 12, 93309 Kelheim zu dem sonst im Erörterungstermin zu behandelnden Sach-
verhalt zu äußern. Eine Eingangsbestätigung erfolgt nicht. 

 
Mit der Möglichkeit zur erneuten Äußerung im Rahmen der Online-Konsultation wird 
keine neue, zusätzliche Einwendungsmöglichkeit eröffnet (§ 5 Abs. 4 Satz 4 PlanSiG). 

 
5. Die Teilnahme an der Online-Konsultation ist jedem, dessen Belange durch das Vor-

haben berührt werden, freigestellt. 
 
6. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Dieser muss seine Bevoll-

mächtigung – soweit noch nicht bekannt – durch eine schriftliche Vollmacht nachwei-
sen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde (Landratsamt Kelheim) zu geben ist. 

 
7. Kosten, die durch die Teilnahme an der Online-Konsultation oder durch eine Vertre-

terbestellung entstehen, können nicht erstattet werden.  
 
Diese Bekanntmachung wird zusätzlich online auf www.landkreis-kelheim.de unter der 
Kategorie „Amt und Service“ und der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ 
(https://www.landkreis-kelheim.de/amt-service/amtliche-bekanntmachungen/) bereitge-
stellt. 
 
 
Kelheim, den 19.10.2023 
Landratsamt Kelheim 
 
 
gez. Ferch 
Abteilungsleiter 
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44-641-Y 14 
 
Wasserrecht; 
Durchführung einer Online-Konsultation nach § 5 Abs. 2 und 4 Planungssicherstel-
lungsgesetz (PlanSiG) im Verfahren zur Festsetzung eines Überschwemmungsge-
biets an der Donau, von Fluss-km 2.395,8 bis 2.432,3 (Gewässer I. Ordnung) nach 
§ 76 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. V. m. Art. 46 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 
2 Bayerisches Wassergesetz (BayWG) durch Erlass einer Verordnung 
 
Die Überschwemmungsgebietsgrenzen der Donau wurden für ein hundertjährliches 
Hochwasserereignis im gegenständlichen Abschnitt durch das Wasserwirtschaftsamt 
Landshut ermittelt. Die Pläne und Beilagen, aus denen sich Art und Umfang der Festset-
zung ergeben, lagen in der Zeit vom 24.02.2023 bis einschließlich 23.03.2023 öffentlich 
zur Einsichtnahme aus. Während der Einwendungsfrist wurden Einwendungen erhoben. 
 
 

Bekanntmachung 
 
 
1. Zur Erörterung der im Verfahren vorgebrachten Einwendungen wird anstelle eines 

physischen Erörterungstermins eine Online-Konsultation gemäß § 5 Abs. 2 und 4 
PlanSiG durchgeführt. Die Durchführung der ersatzweisen Online-Konsultation wird 
hiermit gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 PlanSiG i. V. m. Art. 73 Abs. 6 Satz 2 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) und § 2 Abs. 1 PlanSiG bekanntgemacht. 
 

2. Die Online-Konsultation ist nicht öffentlich. Die Teilnahme ist auf die beteiligten Be-
hörden und diejenigen Personen und Personengruppen beschränkt, die fristgerecht 
Einwendungen erhoben haben, sowie Betroffene. Betroffene sind Personen, deren 
Belange durch das Vorhaben berührt werden, die aber im Verfahren keine Einwen-
dungen erhoben haben.  
 

3. Der zu erörternde Sachverhalt (u. a. Erläuterungsbericht, Information zur Ermittlung 
von Überschwemmungsgebieten, fachliche Stellungnahme des Wasserwirtschaftsam-
tes Landshut zu den Einwendungen, aktualisierte Karten) wird in der Zeit vom 
06.11.2023 bis einschließlich 04.12.2023 passwortgeschützt im Internet zum Herun-
terladen bereitgestellt. 

 
Der Link und das Passwort für den Zugang zur Online-Konsultation werden den Teil-
nahmeberechtigten mit einer individuellen Benachrichtigung mitgeteilt. Die Weitergabe 
der Zugangsdaten an Dritte ist nicht zulässig. 
 
Betroffene, die sich bisher noch nicht an dem Verfahren beteiligt haben, können das 
Passwort ab sofort bis einschließlich 01.12.2023 per E-Mail unter wasserrecht@land-
kreis-kelheim.de oder schriftlich beim Landratsamt Kelheim, Sachgebiet Wasserrecht, 
Donaupark 12, 93309 Kelheim anfordern. Hierbei sind der vollständige Name und die 
Anschrift anzugeben und die Betroffenheit zu begründen. 
 

 

mailto:wasserrecht@landkreis-kelheim.de
mailto:wasserrecht@landkreis-kelheim.de
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4. Den Teilnahmeberechtigten wird Gelegenheit gegeben, sich in der Zeit vom 
06.11.2023 bis einschließlich 04.12.2023 per E-Mail unter wasserrecht@landkreis-kel-
heim.de oder schriftlich beim Landratsamt Kelheim, Sachgebiet Wasserrecht, Donau-
park 12, 93309 Kelheim zu dem sonst im Erörterungstermin zu behandelnden Sach-
verhalt zu äußern. Eine Eingangsbestätigung erfolgt nicht. 
 
Mit der Möglichkeit zur erneuten Äußerung im Rahmen der Online-Konsultation wird 
keine neue, zusätzliche Einwendungsmöglichkeit eröffnet (§ 5 Abs. 4 Satz 4 PlanSiG). 
 

5. Die Teilnahme an der Online-Konsultation ist jedem, dessen Belange durch das Über-
schwemmungsgebiet berührt werden, freigestellt. 
 

6. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Dieser muss seine Bevoll-
mächtigung – soweit noch nicht bekannt – durch eine schriftliche Vollmacht nachwei-
sen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde (Landratsamt Kelheim, Sachgebiet Was-
serrecht) zu geben ist. 

 
7. Kosten, die durch die Teilnahme an der Online-Konsultation oder durch eine Vertre-

terbestellung entstehen, können nicht erstattet werden.  
 
Diese Bekanntmachung wird zusätzlich online auf www.landkreis-kelheim.de unter der 
Kategorie „Amt und Service“ und der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ 
(https://www.landkreis-kelheim.de/amt-service/amtliche-bekanntmachungen/) bereitge-
stellt. 
 
 
Kelheim, den 19.10.2023 
Landratsamt Kelheim 
 
 
gez. Ferch 
Abteilungsleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wasserrecht@landkreis-kelheim.de
mailto:wasserrecht@landkreis-kelheim.de
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Nr. 44-647-KE 8 

 

Wasserrecht; 

Durchführung einer Online-Konsultation nach § 5 Abs. 2 und 4 Planungssicherstel-

lungsgesetz (PlanSiG) bezüglich des Ergänzungsverfahrens zur Feststellung des 

Plans für das Vorhaben „Hochwasserschutz Staubing“ 

 

Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Landshut, hat auf 

Grundlage der Planunterlagen vom 12.10.2017 für das Vorhaben „Hochwasserschutz 

Staubing“ (Stadt Kelheim) die Durchführung eines wasserrechtlichen Planfeststellungs-

verfahrens beantragt. Durch das Landratsamt Kelheim wurde am 12.09.2018 der Plan-

feststellungsbeschluss erlassen. Nach Auffassung des Bayerischen Verwaltungsge-

richtshofs (Urteil vom 15.03.2021, Az. 8 A 18.40041) weist der Planfeststellungbeschluss 

in habitatschutzrechtlicher Hinsicht Mängel auf. Diesbezüglich wurden im Rahmen des 

Planfeststellungsverfahrens keine hinreichenden Erkenntnisse darüber gewonnen, ob 

das Vorhaben insoweit zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Kiesbank Staubing füh-

ren könnte.  

 

Das Verfahren wurde um die Unterlagen zur „Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung“, 

der Hydraulik- und Habitatmodellierungen“ und der „FFH-Verträglichkeitsstudie“ für den 

Bereich der Kiesbank Staubing ergänzt. Diese lagen im Zeitraum 25.04.2023 bis ein-

schließlich 24.05.2023 öffentlich zur Einsichtnahme aus. Während der Einwendungsfrist 

wurden Einwendungen erhoben. 

 

     Bekanntmachung 

 

1. Zur Erörterung der im Verfahren vorgebrachten Einwendungen wird anstelle eines 

physischen Erörterungstermins eine Online-Konsultation gemäß § 5 Abs. 2 und 4 

PlanSiG durchgeführt. Die Durchführung der ersatzweisen Online-Konsultation wird 

hiermit gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 PlanSiG i. V. m. Art. 73 Abs. 6 Satz 2 Bayerisches 

Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) und § 2 Abs. 1 PlanSiG bekanntgemacht. 

 
2. Die Online-Konsultation ist nicht öffentlich. Die Teilnahme ist auf die beteiligten Be-

hörden und diejenigen Personen und Personengruppen beschränkt, die fristgerecht 

Einwendungen erhoben haben, sowie Betroffene. Betroffene sind Personen, deren 

Belange durch das Vorhaben berührt werden, die aber im Verfahren keine Einwen-

dungen erhoben haben.  

 

3. Der zu erörternde Sachverhalt („Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung“, „Hydraulik- 

und Habitatmodellierungen“ und „FFH-Verträglichkeitsstudie“ für den Bereich der Kies-

bank Staubing sowie die Stellungnahmen des Vorhabenträgers und der Fachstellen 

zu den eingegangenen Einwendungen) wird entsprechend § 3 Abs. 1 PlanSiG in der 

Zeit vom 30.10.2023 bis einschließlich 27.11.2023 passwortgeschützt im Internet zum 

Herunterladen bereitgestellt. 
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Der Link und das Passwort für den Zugang zur Online-Konsultation werden den Teil-
nahmeberechtigten mit einer individuellen Benachrichtigung mitgeteilt. Die Weitergabe 
der Zugangsdaten an Dritte ist nicht zulässig. 

 

Betroffene, die sich bisher noch nicht an dem Verfahren beteiligt haben, können das 
Passwort ab dem 25.10.2023 bis einschließlich 24.11.2023 per E-Mail unter wasser-
recht@landkreis-kelheim.de oder schriftlich beim Landratsamt Kelheim, Sachgebiet 
Wasserrecht, Donaupark 12, 93309 Kelheim anfordern. Hierbei sind der vollständige 
Name und die Anschrift anzugeben und die Betroffenheit zu begründen. 

 

4. Den Teilnahmeberechtigten wird Gelegenheit gegeben, sich in der Zeit vom 

30.10.2023 bis einschließlich 27.11.2023 per E-Mail unter wasserrecht@landkreis-kel-

heim.de oder schriftlich beim Landratsamt Kelheim, Sachgebiet Wasserrecht, Donau-

park 12, 93309 Kelheim zu dem sonst im Erörterungstermin zu behandelnden Sach-

verhalt zu äußern. Eine Eingangsbestätigung erfolgt nicht. 

 

Mit der Möglichkeit zur erneuten Äußerung im Rahmen der Online-Konsultation wird 
keine neue, zusätzliche Einwendungsmöglichkeit eröffnet (§ 5 Abs. 4 Satz 4 PlanSiG). 

 

5. Die Teilnahme an der Online-Konsultation ist jedem, dessen Belange durch das Vor-

haben berührt werden, freigestellt. 

 

6. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Dieser muss seine Bevoll-

mächtigung – soweit noch nicht bekannt – durch eine schriftliche Vollmacht nachwei-

sen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde (Landratsamt Kelheim, Sachgebiet Was-

serrecht) zu geben ist. 

 

7. Kosten, die durch die Teilnahme an der Online-Konsultation oder durch eine Vertre-

terbestellung entstehen, können nicht erstattet werden.  

 

Diese Bekanntmachung wird zusätzlich online auf www.landkreis-kelheim.de unter der 

Kategorie „Amt und Service“ und der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ 

(https://www.landkreis-kelheim.de/amt-service/amtliche-bekanntmachungen/) bereitge-

stellt. 

 

 

Kelheim, den 19.10.2023 

Landratsamt Kelheim 

 

 

gez. Ferch 

Abteilungsleiter 
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Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 

 
Abstimmungsbekanntmachung 

für den Bürgerentscheid „Seilbahn“ 
am 19.11.2023 

 
1. Die Abstimmung dauert von 8 Uhr bis 18 Uhr. 
 
2. Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden: 
 
2.1 Im Abstimmungsraum: 
 

Stimmbe-
zirk 

Abstimmungsraum 

Nr. Bezeichnung und Anschrift 

1. Deutscher Hof, Bücherei, Alleestr. 21, 93309 Kelheim 

2. Schülerhort, Hohlweg 37 A, 93309 Kelheim 

3. Wittelsbacher Mittelschule, Rennweg 67, 93309 Kelheim 

4. Wittelsbacher Mittelschule, Rennweg 67, 93309 Kelheim 

5. Grundschule Hohenpfahl, Affeckinger Str. 2, 93309 Kelheim 

6. Grundschule Hohenpfahl, Affeckinger Str. 2, 93309 Kelheim 

7. Grundschule Hohenpfahl, Affeckinger Str. 2, 93309 Kelheim 

8. Vereinsheim Weltenburg, Wörthstr. 2, 93309 Kelheim 

9. Feuerwehrhaus Staubing, Holzharlandener Weg 25, 93309 Kelheim 

10. Feuerwehrhaus Thaldorf, Gottsackerweg 14, 93309 Kelheim 

11. Grundschule Kelheimwinzer, Dorfring 2, 93309 Kelheim 

12. Pfarrheim Kapfelberg, Marienplatz 6, 93309 Kelheim 

13. Gasthaus Perzl, Lohstr. 10, 93309 Kelheim 

 
2.1.1 Die Gemeinde ist in 13 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt. 
 

In den Abstimmungsbenachrichtigungen, die den Stimmberechtigten bis spätes-
tens 29.10.2023 (21. Tag vor dem Abstimmungstag) übersandt wurden, sind der 
Stimmbezirk und der Abstimmungsraum angegeben, in dem die Stimmberechtig-
ten abstimmen können. Sie enthalten einen Hinweis, ob der Abstimmungsraum 
barrierefrei ist. 

 
2.1.2 Stimmberechtigte können, wenn sie keinen Abstimmungsschein besitzen, nur in 

dem Abstimmungsraum des Stimmbezirks abstimmen, in dessen Bürgerverzeich-
nis sie eingetragen sind. 

 
2.1.3 Wer einen Abstimmungsschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben durch 

Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde. 
 
2.1.4 Die Abstimmenden haben ihre Abstimmungsbenachrichtigung oder ihren Abstim-

mungsschein und ihren Personalausweis, ausländische Unionsbürger einen gülti-
gen Identitätsausweis, oder ihren Reisepass zur Abstimmung mitzubringen. 
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2.1.5 Der Stimmzettel wird den Abstimmenden beim Betreten des Abstimmungsraumes 
ausgehändigt. Er muss von den Stimmberechtigten allein in einer Abstimmungs-
zelle des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden. 

 

2.1.6 Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung des Abstimmungsergeb-
nisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung der 
Abstimmung möglich ist. 

 
2.2 Durch briefliche Abstimmung: 
 

2.2.1 Wer brieflich abstimmen will, erhält von der Gemeinde zusätzlich zum Abstim-
mungsschein folgende Unterlagen: 

 

- einen Stimmzettel, 
- einen Abstimmungsumschlag für den Stimmzettel, 
- einen Abstimmungsbriefumschlag für den Abstimmungsschein und den Ab-

stimmungsumschlag mit der Anschrift der Behörde, an die der Abstimmungs-
brief zu übersenden ist, 

- ein Merkblatt für die briefliche Abstimmung. 
 

Nähere Hinweise darüber, wie brieflich abzustimmen ist, ergeben sich aus dem 
Merkblatt für die briefliche Abstimmung. 

 

2.2.2 Bei der brieflichen Abstimmung sorgen die stimmberechtigten Personen dafür, 
dass der Abstimmungsbrief rechtzeitig bei der Gemeinde, spätestens am Abstim-
mungstag bis 18 Uhr, eingeht. Der Abstimmungsbrief kann auch bei der Gemeinde 
abgegeben werden. Die Kosten für die Beförderung trägt die Gemeinde. 

 

3. Die Briefabstimmungsvorstände treten zur Ermittlung des Briefabstimmungser-
gebnisses um 16:30 Uhr in 

 

Stimmbezirk Abstimmungsraum 

Nr. Bezeichnung und Anschrift 

21, Briefwahl 
I 

Altes Rathaus, Ludwigsplatz 15, 93309 Kelheim 

22, Briefwahl 
II 

Altes Rathaus, Ludwigsplatz 15, 93309 Kelheim 

23, Briefwahl 
III 

Rauchhaus, Ludwigsplatz 14, 93309 Kelheim 

24, Briefwahl 
IV 

Rauchhaus, Ludwigsplatz 14, 93309 Kelheim 

25, Briefwahl 
V 

Rauchhaus, Ludwigsplatz 14, 93309 Kelheim 

 

 zusammen. 
 
4. Grundsätze für die Kennzeichnung des Stimmzettels: 
 

 Abgestimmt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. 
4.1 Jede stimmberechtigte Person hat zur Fragestellung eine Stimme. Auf dem Stimm-

zettel ist erläutert, wie der Stimmzettel zu kennzeichnen ist. 
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4.2 Der gekennzeichnete Stimmzettel ist mehrfach so zu falten, dass der Inhalt ver-
deckt ist. 

 

5. Jeder Stimmberechtigte kann sein Stimmrecht nur einmal und nur persönlich aus-
üben. Eine Ausübung des Stimmrechts durch einen Vertreter anstelle des Stimm-
berechtigten ist unzulässig. Ein Stimmberechtigter, der des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich 
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische 
Hilfe bei der Kundgabe einer vom Stimmberechtigten selbst getroffenen und ge-
äußerten Abstimmungsentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung des Stimmberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht. 

 

Wer unbefugt abstimmt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Abstimmung her-
beiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt stimmt auch ab, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Abstimmungsentscheidung des Stimmberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Abstimmungsentscheidung des Stimmberechtigten eine 
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB) 

 

Kelheim, 12.10.2023 
Stadt Kelheim 
 
Gez. 
Fabian Gruner 
Abstimmungsleiter 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung der Stadt Kelheim  
über das Widerspruchsrecht von Betroffenen gegen die Weitergabe ihrer Daten 

aus dem Melderegister nach dem Bundesmeldegesetz 
 
Die Meldebehörden sind nach dem Bundesmeldegesetz befugt, Daten aus dem Melde-
register zu bestimmten Zwecken zu übermitteln. Betroffene Personen haben jedoch in 
den nachfolgenden Ziffern 1 bis 5 erläuterten Fällen das Recht, einer Weitergabe ihrer 
personenbezogenen Daten zu widersprechen: 
 
1. Widerspruch nach §36 Absatz 2 Satz 1 Bundesmeldegesetz gegen die regelmä-
ßige Übermittlung personenbezogener Daten durch die Meldebehörden an das 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr gemäß § 58c Absatz 1 
Satz 1 des Gesetzes über die Rechtsstellung der Soldaten (Soldatengesetz). 
Erläuterung: 
Zum 1. Juli 2011 ist die allgemeine Wehrpflicht, soweit kein Spannungs-oder Verteidi-
gungsfall vorliegt, ausgesetzt und in einen freiwilligen Wehrdienst übergeleitet wor-
den.  Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, können sich 
jedoch verpflichten, freiwillig Wehrdienst zu leisten.  
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Damit das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr die Möglichkeit hat, 
über den freiwilligen Wehrdienst zu informieren, übermittelt ihm die Meldebehörde jähr-
lich zum 31. März den Familiennamen, die Vornamen sowie die gegenwärtige Anschrift 
der Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im darauffolgenden Jahr volljährig 
werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.  
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwoh-
nung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf bzw. Wegzug aus der Gemeinde.  
Die nächste Datenübermittlung erfolgt zum 31. März 2024 und betrifft den Geburtsjahr-
gang 2007. 
 
2. Widerspruch nach § 42 Absatz 3 Satz 2 Bundesmeldegesetz gegen die Übermitt-
lung personenbezogener Daten durch die Meldebehörden an eine öffentlich-recht-
liche Religionsgesellschaft gemäß § 42 Absatz 2 Bundesmeldegesetz. 
Erläuterung: 
Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft personenbezo-
gene Daten von Familienangehörigen eines ihrer Mitglieder übermitteln, die nicht dersel-
ben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die Datenüber-
mittlung umfasst den Familiennamen und die Vornamen, das Geburtsdatum und den Ge-
burtsort, das Geschlecht, die Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsge-
sellschaft, die derzeitigen Anschriften und die letzte frühere Anschrift, gegebenenfalls An-
gaben über eine vorliegende Auskunftssperre sowie gegebenenfalls das Sterbedatum. 
Unter Familienangehörige sind nach dem Wortlaut des Bundesmeldegesetzes der Ehe-
gatte oder der Lebenspartner, minderjährige Kinder sowie die Eltern von minderjährigen 
Kindern zu verstehen. Die Widerspruchsmöglichkeit für den genannten Personenkreis 
richtet sich gegen eine generelle Datenübermittlung an die jeweilige öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaft. Ausgenommen hiervon ist eine zweckgebundene Datenübermitt-
lung, sofern die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft angibt, dass sie die 
Daten im Zusammenhang mit ihrem Steuererhebungsrecht benötigt. Ist dies der Fall, so 
werden von der Meldebehörde die angeforderten Daten mit dem Hinweis auf diese 
Zweckbindung übermittelt.  
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwoh-
nung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf bzw. Wegzug aus der Gemeinde. 
 
3. Widerspruch nach § 50 Absatz 5 Bundesmeldegesetz gegen die Übermittlung 
personenbezogener Daten durch die Meldebehörden an Parteien, Wählergruppen 
und andere Träger von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Ab-
stimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene gemäß § 50 Absatz 1 Bundes-
meldegesetz. 
Erläuterung: 
In den sechs der Stimmabgabe vorangehenden Monaten darf die Meldebehörde an Par-
teien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher oder kommunaler Ebene Auskunft aus dem 
Melderegister über Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, für deren Zusammensetzung 
das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist.  
Die Auskunft umfasst den Familiennamen, die Vornamen, Doktorgrad und derzeitige An-
schriften. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. 
Die Person oder die Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Wer-
bung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat 
nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.  
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Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der 
Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu 
seinem Widerruf bzw. Wegzug aus der Gemeinde. 
 
4. Widerspruch nach § 50 Absatz 5 Bundesmeldegesetz gegen die Übermittlung 
personenbezogener Daten durch die Meldebehörden an Mandatsträger sowie an 
die Presse oder den Rundfunk über Alters-oder Ehejubiläen von Einwohnern ge-
mäß § 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz. 
Erläuterung: 
Die Meldehörde darf auf Verlangen von Mandatsträgern beziehungsweise der Presse o-
der des Rundfunks Auskunft über Alters-oder Ehejubiläen von Einwohnern erteilen. Die 
Auskunft umfasst den Familiennamen, die Vornamen, Doktorgrad, die Anschrift sowie 
das Datum und die Art des Jubiläums. Unter Altersjubiläen sind nach dem Wortlaut des 
Bundesmeldegesetztes der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 
100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag zu verstehen. Ehejubiläen sind das 50. und 
jedes folgende Ehejubiläum.  
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen 
Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt, bis zu 
seinem Widerruf bzw. Wegzug aus der Gemeinde. 
 
5.Widerpruch nach § 50 Absatz 5 Bundesmeldegesetz gegen die Übermittlung per-
sonenbezogener Daten durch die Meldebehörden an Adressbuchverlage zu allen 
Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, gemäß § 50 Absatz 3 Bundes-
meldegesetz 
Erläuterung: 
Für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) darf die 
Meldebehörde Adressbuchverlagen Auskunft zu allen Einwohnern, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, aus dem Melderegister erteilen. Die Auskunft umfasst den Famili-
ennamen, die Vornamen, Doktorgrad und die derzeitige Anschrift. Die übermittelten Da-
ten dürfen ausschließlich für den oben genannten Zweck verwendet werden.  
Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet 
ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf bzw. Wegzug aus der Gemeinde. 
 
Die Einlegung des jeweiligen Widerspruchs ist an keine Voraussetzungen gebunden und 
ist nicht zu begründen. Der jeweilige Widerspruch kann bei der Stadt Kelheim eingelegt 
werden. Wer bereits zu einem früheren Zeitpunkt einer jeweiligen Übermittlung seiner 
Daten widersprochen hat, braucht dies nicht erneut zu tun. Die Übermittlungssperre bleibt 
bis zu einem schriftlichen Widerruf bzw. Wegzug im Melderegister gespeichert. 
Personen, die erstmals von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen möchten und in 
der Stadt Kelheim für eine Wohnung gemeldet sind, können den Widerspruch persönlich 
im Rathaus der Stadt Kelheim, Bürgerbüro, einlegen. Der Widerspruch kann zudem 
schriftlich an Stadt Kelheim, Ludwigsplatz 16, 93309 Kelheim oder online unter 
https://www.buergerserviceportal.de/bayern/kelheim/bsp_ewo_uebermittlungssperren 
übermittelt werden. 
 
 
Kelheim, den 16.10.2023 
 
Gez. Schweiger 
Erster Bürgermeister 

https://www.buergerserviceportal.de/bayern/kelheim/bsp_ewo_uebermittlungssperren
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Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts 
 
Die Stadt Abensberg erlässt aufgrund der Art. 20a, 23, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 88 und 103 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern folgende Satzung: 
 

§ 1 
Zusammensetzung des Stadtrats 

 

Der Stadtrat besteht aus dem berufsmäßigen ersten Bürgermeister und 24 ehrenamtli-
chen Mitgliedern. 
 

§ 2 
Ausschüsse 

 

(1) Der Stadtrat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufgaben folgende 
ständige Ausschüsse, die je aus 9 ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern und dem 1. 
Bürgermeister als Vorsitzendem bestehen. Der Rechnungsprüfungsausschuss be-
steht inkl. Vorsitzendem aus 7 Mitgliedern. 

 

a) den Hauptverwaltungsausschuss,  
 

b) den Haushalts- und Finanzausschuss,  
 

c) den Grundstücks-, Umwelt- und Bauausschuss,  
 

d) den Werkausschuss,  
 

e) den Gesellschafterausschuss (Stadtentwicklungsgesellschaft Abensberg GmbH), 
 

f) den Krisenausschuss, 
 

g) den Rechnungsprüfungsausschuss,  
 

(2) Der Krisenausschuss tritt an die Stelle des Stadtrates, wenn der Katastrophenfall mit 
Wirkung für das Stadtgebiet Abensberg ausgerufen ist. Die Aufgaben der weiteren 
Ausschüsse bleiben hierdurch unberührt. 

 

(3) Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit der Stadtrat selbst zur Entscheidung 
zuständig ist (§ 2 Geschäftsordnung). Im Übrigen beschließen sie an Stelle des Stadt-
rates (beschließende Ausschüsse). 

 

(4) Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich aus der Geschäftsord-
nung (§§ 7 und 8), soweit es nicht durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt ist. 

 

Der Stadtrat bestellt zur Erledigung seiner Verwaltungsaufgaben in den nachfolgend 
benannten Bereichen Referenten (Mitglieder des Stadtrates) oder Beauftragte (eh-
renamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger). Für die einzelnen Bereiche können auch 
Vertreter bestellt werden. 
 

Familie und Ehrenamt 
Sport 
Kultur und Jugend 
Feuerwehr und Rettungswesen (u.a. Beratung bei der Erstellung bzw. Überar-
beitung des Feuerwehrbedarfsplans) 
Finanzen 



Amtsblatt für den Landkreis Kelheim – Nr. 35 vom 20.10.2023  

416 

Märkte, Veranstaltungen und Marketing 
Bildung 
Städtepartnerschaften 
Gesundheit, Soziales und Senioren 
Wirtschaft und Mittelstand 
Umwelt und Energie 
Asyl und Integration 
Inklusion und Handicap 
 

§ 3 
Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder; Entschädigung 

 

(1) Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erstreckt sich auf die Mitwirkung 
bei den Beratungen und Entscheidungen des Stadtrats und seiner Ausschüsse. Au-
ßerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungs-
befugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung (§ 4 Abs. 3 und 4) über-
tragen werden. 

 

(2) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit und Fraktionssit-
zungen eine monatliche pauschale Entschädigung von 85,-- €, sowie eine IT-Pau-
schale in Höhe von 15,-- € monatlich. Zusätzlich erhalten Sie ein Sitzungsgeld von 
40,-- € für die notwendige Teilnahme an Sitzungen des Stadtrats oder eines Aus-
schusses oder einer Fraktionsführer-besprechung. Die Sprecher der Ausschussge-
meinschaften sind den Fraktionssprechern gleichgestellt. 

 

(3) Stadtratsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben außerdem Anspruch 
auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalls. Selbständig Tätige erhalten eine 
Pauschalentschädigung von 20,-- € je volle Stunde für den Verdienstausfall, der 
durch Zeitversäumnis ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. Sonstige Stadtrats-
mitglieder, denen im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in 
der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme 
einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten eine Pauschal-entschädigung 
von 20,-- € je volle Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf 
Antrag gewährt. 

 

(4) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für auswärtige Tätigkeiten Reisekos-
ten und Tagegelder nach den Bestimmungen des Bayer. Reisekostengesetzes. 

 

(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten für die Ortssprecher entsprechend. 
 

§ 4 
Erster Bürgermeister 

 

Der erste Bürgermeister ist Vorsitzender des Stadtrates und Leiter der Stadtverwaltung  
(Art. 36, 37 GO). Er ist Beamter auf Zeit. 
 

§ 5 
Stellvertretung des ersten Bürgermeisters 

 

(1) Der erste Bürgermeister wird im Falle seiner Verhinderung durch den zweiten Bür-
germeister, sofern dieser verhindert ist, durch den dritten Bürgermeister vertreten 
(Art. 39 Abs. 1 Satz 1 GO). 
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(2) Der zweite und dritte Bürgermeister sind Ehrenbeamte und erhalten eine vom Stadt-
rat fest zu setzende steuerpflichtige Aufwandsentschädigung als monatlichen Fest-
betrag, der entsprechend der allgemeinen beamtenrechtlichen Besoldungsanpas-
sung dynamisiert wird. Eine gesonderte Entschädigung für den tatsächlichen Vertre-
tungsfall wird darüber hinaus nicht gewährt. 

 

§ 6 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 20. Oktober 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung zur 
Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 26.03.2021 (KrABl. 
Nr. 33 vom 16.04.2021, Seite 319) außer Kraft. 
 
Abensberg, 18.10.2023 
STADT ABENSBERG  
 
Dr. Bernhard Resch 
1. Bürgermeister 
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Sonstige Bekanntmachungen 

 
Die Verbandsversammlung hat in seiner Sitzung am 27.07.2023 den vorgelegten Jahres-
abschluss 2022 des Zweckverbandes Müllverwertungsanlage Ingolstadt „MVA“ zum 
31.12.2022 festgestellt und beschlossen, der Jahresverlust in Höhe von EUR 
1.541.661,83 wird in Höhe eines Teilbetrages von EUR 221.489,00 durch Entnahme aus 
der zweckgebundenen Rücklage ausgeglichen. Der Restbetrag in Höhe von EUR 
1.320.172,83 wird auf neue Rechnung vorgetragen und mit dem Gewinnvortrag verrech-
net. 
 
Wiedergabe des Bestätigungsvermerks  
 

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung, haben wir dem als Anlage 1 beigefügten Jahresab-
schluss des Zweckverbands Müllverwertungsanlage Ingolstadt, Ingolstadt, zum 
31.12.2022 und dem als Anlage 2 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 
1.1. bis zum 31.12.2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 

An den Zweckverband Müllverwertungsanlage Ingolstadt, Ingolstadt 
 

Prüfungsurteile 
 

Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverbands Müllverwertungsanlage Ingolstadt - 
bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2022 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht des Zweckverbands Müllverwertungsanlage Ingolstadt, Ingolstadt für das 
Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2022 geprüft. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
Rechtsvorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Bayern i.V.m. 
den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden Handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens- und Finanzlage des Zweckverbandes zum 31.12.2022 sowie der Ertrags-
lage für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2022 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Zweckverbands. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Bundeslandes Bayern und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge-
führt hat. 
 

Grundlage für die Prüfungsurteile 
 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB und Art. 107 Abs. 3 Satz 2 GO unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt.  
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Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Zweckverband unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen, 
kommunalrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Verbandsversammlung für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 
 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands vermittelt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit des Zweckverbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 
hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsat-
zes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsäch-
liche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbands vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig er-
achtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzu-
wendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung zu ermöglichen, und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Die Verbandsversammlung ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsle-
gungsprozesses des Zweckverbands zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
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Lage des Zweckverbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jah-
resabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Bayern ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 107 Abs. 3 Satz 2 GO unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-
stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkei-
ten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-
sche Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder un-
beabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch so-
wie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche fal-
sche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftset-
zen interner Kontrollen beinhalten können. 

 
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses re-

levanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Zweckverbands abzugeben. 

 
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewand-

ten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 

 
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-

chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, sind die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Zweck-
verbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren.  



Amtsblatt für den Landkreis Kelheim – Nr. 35 vom 20.10.2023  

421 

Wir ziehen unserer Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum un-
seres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Zweckverband seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrun-
deliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands vermittelt. 

 

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge-
setzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Zweckver-
bands. 

 

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestell-
ten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zu-
kunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungs-
urteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden An-
nahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 
 
München, 28. Juni 2023 
 
Bavaria 
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
gez. Weberndörfer 
Wirtschaftsprüfer 
 
gez. Unterrainer 
Wirtschaftsprüfer 
 

(Ende der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks)“ 
 
Gemäß Verbandssatzung § 27 (7) wird der Jahresabschluss 2022 und Lagebericht von 
Montag den 13. November bis Dienstag den 21. November 2023 im Verwaltungsgebäude 
des Zweckverbandes Müllverwertungsanlage Ingolstadt, Am Mailinger Bach 141 in 85055 
Ingolstadt zur Einsichtnahme ausgelegt und kann während dieser Zeit von 8 bis 12 Uhr 
eingesehen werden. 


